
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Steuerreform 2020.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Welche Änderungen bringt die geplante 
Steuerreform 2020 für Ärzte?

Steuern im Bild, Teil 208

Hier eine Auswahl von einigen wesentlichen Änderungen für Ärzte:
Für Kleinunternehmer (Umsatz bis 35.000 Euro) soll in der Einkommen-
steuer eine neue Pauschalierung geschaffen werden. Die Grenze für die 
Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern soll von 
400 Euro auf 800 Euro angehoben werden.

Für den Verkehrsabsetzbetrag von Arbeitnehmern soll es einen Zuschlag 
von 300 Euro geben, wenn das Einkommen 15.500 Euro im Kalenderjahr 
nicht übersteigt. Dieser Zuschlag schleift sich zwischen einem Einkommen von 
15.500 Euro und 21.500 Euro auf Null ein. Auch soll eine um bis zu 300 Euro höhere 
SV-Rückerstattung möglich sein (Deckelung von maximal 50 % von bestimmten 
 Werbungskosten und der berechneten Einkommensteuer unter Null wie bisher).

Auch der Pensionistenabsetzbetrag soll um 200 Euro erhöht werden. Pensionisten 
sollen – statt bisher 110 Euro – künftig maximal 300 Euro SV-Rückerstattung erhal-
ten, gedeckelt mit der berechneten Einkommensteuer unter Null sowie mit maximal 
75 Prozent bestimmter Werbungskosten.

Einkünfte aus einer Tätigkeit als Vertretungsarzt, die nach dem FSVG sozialversichert 
sind, sollen auch steuerlich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sein.

Die Umsatzgrenze für die Steuerbefreiung von Kleinunternehmern in der Umsatz-
steuer soll von 30.000 Euro auf 35.000 Euro angehoben werden.

Der Antrag war bei Drucklegung des Artikels im Nationalrat noch nicht beschlossen. 
Die weitere Gesetzwerdung bleibt also abzuwarten.

Steuerreform 2020 für Ärzte?
Die beiden ehemaligen 
 Regierungsparteien haben 
 einen Antrag im Nationalrat 
eingebracht, mit dem doch 
noch wesentliche Teile der 
geplanten Steuerreform 2020 
bis zur Wahl Ende September 
beschlossen werden 
sollen.


